
HAUPTSATZUNG 
 

des Amtes Eggebek Kreis Schleswig-Flensburg 
in der Fassung der 2. Nachtragssatzung vom 15.08.2008 

 
Aufgrund des § 24 a der Amtsordnung für Schleswig-Holstein (AO) in der Fassung vom  
18. März 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 149) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für 
Schleswig-Holstein (GO) in der Fassung vom 12. Oktober 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 452) 
wird nach Beschlussfassung des Amtsausschusses des Amtes Eggebek vom 17.07.08 und mit 
Genehmigung des Landrates des Kreises Schleswig-Flensburg folgende Hauptsatzung des 
Amtes Eggebek erlassen: 
 
 

§ 1 
Amtssitz, Siegel 

(1) Die Verwaltung des Amtes hat ihren Amtssitz in Eggebek.  
 
(2) Das Amt führt das kleine Landessiegel mit der Inschrift „Amt Eggebek, Kreis Schleswig-
Flensburg“. 
 
 

§ 2 
Amtsausschuss 

Jedes Mitglied des Amtsausschusses hat eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. Die 
Stellvertretenden vertreten die Mitglieder des Amtsausschusses im Verhinderungsfall. 
 
 

§ 3 
Amtsvorsteherin, Amtsvorsteher 

Außer den ihr oder ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben obliegen der Amtsvorsteherin oder 
dem Amtsvorsteher die Entscheidungen, die nicht nach § 10 AO dem Amtsausschuss vorbe-
halten sind. § 5 und § 11 bleiben unberührt. Ausgenommen von der Übertragung ist die Ent-
scheidung über die Befangenheit von Mitgliedern des Amtsausschusses. 
 
 

§ 4 
Leitende Verwaltungsbeamtin, leitender Verwaltungsbeamter 

(1) Die leitende Verwaltungsbeamtin oder der leitende Verwaltungsbeamte führt die Geschäf-
te der laufenden Verwaltung. Dazu gehören auch vermögensrechtliche Geschäfte im Sinne 
des § 11 bis zu den dort festgelegten Wertgrenzen. 
 
(2) Die leitende Verwaltungsbeamtin oder der leitende Verwaltungsbeamte berät die ehren-
amtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der amtsangehörigen Gemeinden. Ziel der 
Beratung ist es, die rechtmäßige, zweckmäßige und wirtschaftliche Wahrnehmung der Ver-
waltung sowie das Wohl der Einwohnerinnen und Einwohner sicherzustellen. Zu der Bera-
tung gehören insbesondere Fragen des § 43 GO. Über die Form (mündlich bzw. schriftlich), 
Zeitpunkt und Ort der Beratung entscheidet die leitende Verwaltungsbeamtin oder der leiten-
de Verwaltungsbeamte nach pflichtgemäßem Ermessen und möglichst in Abstimmung mit 
den ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. In geeigneten Fällen kann die 
leitende Verwaltungsbeamtin oder der leitende Verwaltungsbeamte auch eine Mitarbeiterin 
oder einen Mitarbeiter des Amtes mit der Beratung beauftragen. Die leitende Verwaltungsbe-
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amtin oder der leitende Verwaltungsbeamte unterrichtet die Amtsvorsteherin oder den Amts-
vorsteher über die Beratungspunkte, die für das gesamte Amt von Bedeutung sind.  
In grundsätzlichen Angelegenheiten soll sich die leitende Verwaltungsbeamtin oder der lei-
tende Verwaltungsbeamte vor der Beratung mit der Amtsvorsteherin oder dem Amtsvorsteher 
abstimmen.  
 
(3) Der leitenden Verwaltungsbeamtin oder dem leitenden Verwaltungsbeamten wird die Zu-
ständigkeit der obersten Dienstbehörde für die Dienstkräfte des Amtes übertragen. 
 
 

§ 5 
Einstellung von Dienstkräften des Amtes 

Der Amtsvorsteherin oder dem Amtsvorsteher und der leitenden Verwaltungsbeamtin oder 
dem leitenden Verwaltungsbeamten wird die Entscheidung über die Einstellung der Dienst-
kräfte des Amtes übertragen.  
Der Amtsausschuss kann die Entscheidung im Einzelfall jederzeit an sich ziehen.  
 
 

§ 6 
Gleichstellungsbeauftragte für Ämter mit eigener Verwaltung 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte wird vom Amtsausschuss bestellt. Die Gleichstellungsbe-
auftragte ist ehrenamtlich tätig.  
Der Stellvertreterin der Gleichstellungsbeauftragten wird nach Maßgabe der Entschädigungs-
verordnung bei Verhinderung der Gleichstellungsbeauftragten für ihre besondere Tätigkeit als 
Vertreterin eine entsprechende Aufwandsentschädigung gewährt, deren Höhe von der Dauer 
der Vertretung abhängt. Die Aufwandsentschädigung beträgt für jeden Tag, an dem die 
Gleichstellungsbeauftragte vertreten wird, ein Dreißigstel der monatlichen Aufwandsentschä-
digung der Gleichstellungsbeauftragten. Die Aufwandsentschädigung für die Stellvertretung 
darf die Aufwandsentschädigung der Gleichstellungsbeauftragten nicht übersteigen. Sätze 4 
und 5 gelten im Falle der Verhinderung der Gleichstellungsbeauftragten für ihre Stellvertrete-
rin entsprechend. 
 
(2) Die Gleichstellungsbeauftragte trägt zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern im Amt Eggebek bei. Sie ist dabei insbesondere in folgenden Aufgaben-
bereichen tätig: 
 
 Einbringung frauenspezifischer Belange in die Arbeit des Amtsausschusses, der Gemein-

devertretungen der amtsangehörigen Gemeinden und der Verwaltung; 
 

 Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für Frauen, 
 

 Mitarbeit an Initiativen zur Verbesserung der Situation von Frauen im Amt Eggebek, 
 

 Anbieten von Sprechstunden und Beratung für hilfesuchende Frauen, 
 

 Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und Behörden, 
um frauenspezifische Belange wahrzunehmen. 
 

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte unterliegt der allgemeinen Dienstaufsicht der Amtsvorste-
herin oder des Amtsvorstehers; sie ist in Ausübung ihrer Tätigkeit an fachliche Weisungen 
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der Amtsvorsteherin oder des Amtsvorstehers, der leitenden Verwaltungsbeamtin oder des  
leitenden Verwaltungsbeamten nicht gebunden. 
 
(4) Die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher und die leitende Verwaltungsbeamtin oder 
der leitende Verwaltungsbeamte haben die Gleichstellungsbeauftragte im Rahmen ihres Auf-
gabenbereichs an allen Vorhaben möglichst so frühzeitig zu beteiligen, daß deren Initiativen, 
Anregungen, Vorschläge, Bedenken oder sonstige Stellungnahmen berücksichtigt werden 
können. Dazu sind ihr die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Unterlagen zur Kenntnis 
zu geben sowie erbetene Auskünfte zu erteilen.  
 
(5) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in ihrem Aufgabenbereich eigene Öffentlichkeitsar-
beit betreiben. Dabei ist sie an Weisungen nicht gebunden. Die Gleichstellungsbeauftragte 
kann an den Sitzungen des Amtsausschusses und der Ausschüsse teilnehmen. Dies gilt auch 
für nichtöffentliche Sitzungen. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen sind ihr rechtzeitig 
bekanntzugeben. In Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs ist ihr auf Wunsch das Wort zu 
erteilen. 
 

§ 7 
Verwaltung 

Das Amt Eggebek unterhält an seinem Amtssitz eine eigene Verwaltung. 
 

 
§ 8 

Ständige Ausschüsse 
(1) Die folgenden ständigen Ausschüsse nach § 10 a AO werden gebildet: 
 
 Ausschuss Zusammensetzung Aufgabengebiet 
a) Haupt- und  

Finanzausschuss 
5 Mitglieder aus der Mitte des 
Amtsausschusses 

Schulwesen, Finanzwesen 
Vorbereitung des Haushaltsplanes 
Vorbereitung der Amtsausschuss-
sitzungen 

b) Bauausschuss 5 Mitglieder, davon bis zu 2 
Bürgerinnen und Bürger, die 
der Gemeindevertretung einer 
amtsangehörigen Gemeinde 
angehören oder angehören 
können. 

Betreuung sämtlicher Liegenschaf-
ten des Amtes Eggebek 

c) Ausschuss zur 
Prüfung der  
Jahresrechnung 

3 Mitglieder aus der Mitte des 
Amtsausschusses 

Prüfung der Jahresrechnung 

 
(2) Die im Abs. 1 genannten Ausschüsse tagen nichtöffentlich. 
 
(3) Den Ausschüssen wird die Entscheidung über die Befangenheit ihrer Mitglieder und der 
nach § 10 a Abs. 4 AO an den Ausschusssitzungen teilnehmenden Mitglieder des Amtsaus-
schusses übertragen. 
 

§ 9 
Entschädigung 

(1) Die Entschädigung für die Tätigkeit in kommunalen Ehrenämtern des Amtes Eggebek 
wird in separater Satzung (Entschädigungssatzung) geregelt. 



 4

 
§ 10 

Verarbeitung personenbezogener Daten 
(1) Das Amt Eggebek ist für sich selbst und für die amtsangehörigen Gemeinden für die Zah-
lung von Entschädigungen und um Gratulationen auszusprechen berechtigt, Namen, An-
schrift, Funktion, Kontoverbindung, Fraktionszugehörigkeit, Tätigkeitsdauer und Geburtsda-
tum der Mitglieder des Amtsausschusses und der amtsangehörigen Gemeindevertretungen 
sowie der sonstigen Ausschussmitglieder bei den Betroffenen gem. § 10 Abs. 2 Landesdaten-
schutzgesetz (LDSG) zu erheben und in einer Überweisungs- sowie einer Mitgliederdatei zu 
speichern. 
 
(2) Abs. 1 gilt entsprechend für die Erhebung von Namen, Anschriften, Funktionen und Tä-
tigkeitsdauer von ehrenamtlich Tätigen bei den Betroffenen gem. § 10 Abs. 2 LDSG und 
Speicherung in einer Mitgliederdatei. 
 
(3) Zur Ermittlung der Grundstückseigentümer oder der sonst Abgabenpflichten und zur Fest-
setzung von Abgaben ist die Verwendung der erforderlichen personenbezogenen und grund-
stücksbezogenen Daten aus dem Liegenschaftsbuch des Katasteramtes, unter Anwendung der 
§§ 11 und 13 Abs. 2 bis 6 Landesdatenschutzgesetz Schleswig-Holstein, zulässig. Das Amt 
Eggebek ist für sich selbst und für die amtsangehörigen Gemeinden berechtigt, sich diese 
Daten vom Katasteramt übermitteln zu lassen und im Sinne des Satzes 1 weiter zu verarbei-
ten. 
 
 

§ 11 
Wertgrenze bei Erwerb von und Verfügung über Amtsvermögen 

(1) Der Amtsvorsteherin oder dem Amtsvorsteher wird die Befugnis übertragen, bis zu fol-
genden Wertgrenzen Vermögensgegenstände zu erwerben und über Amtsvermögen zu verfü-
gen: 
a) Bei dem Tausch oder der Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten 

bis zum Wert von 25.000,00 €; 
 

b) bei der Hingabe von Darlehen und Zuschüssen, bei dem Erwerb und bei der entgeltli-
chen Veräußerung von Sachen, Forderungen und anderen Rechten bis zum Wert von 
10.000,00 €; 
 

c) bei der unentgeltlichen Veräußerung von Sachen, Forderungen und anderen Rechten bis 
zum Wert von 1.000,00 €. 

 
(2) Der leitende Verwaltungsbeamtin oder dem leitenden Verwaltungsbeamten wird die Be-
fugnis übertragen, bis zu folgenden Wertgrenzen Vermögensgegenstände zu erwerben und 
über Amtsvermögen zu verfügen: 
 
a) Bei dem Tausch oder der Belastung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten 

bis zum Wert von 10.000,00 €; 
 

b) bei der Hingabe von Darlehen und Zuschüssen, bei dem Erwerb und bei der entgeltli-
chen Veräußerung von Sachen, Forderungen und anderen Rechten bis zum Wert von 
10.000,00 €; 
 

c) bei der unentgeltlichen Veräußerung von Sachen, Forderungen und anderen Rechten bis 
zum Wert von 1.000,00 €. 
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§ 12 
Höchstbetrag für die Übertragung der Zustimmung zur Leistung  

über- und außerplanmäßiger Ausgaben und der Zustimmung zum Eingehen  
über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen 

Die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher kann die Zustimmung zur Leistung über- und 
außerplanmäßiger Ausgaben sowie die Zustimmung zum Eingehen über- und außerplanmäßi-
ger Verpflichtungsermächtigungen bis zum Höchstbetrag von 10.000,00 € übertragen.  
Die Genehmigung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt. 

 
 

§ 13 
Verträge mit Mitgliedern des Amtsausschusses 

Verträge des Amtes mit Mitgliedern des Amtsausschusses und juristischen Personen, an  
denen Mitglieder des Amtsausschusses beteiligt sind, sind ohne Genehmigung des Amtsaus-
schusses rechtsverbindlich, wenn sie sich innerhalb einer Wertgrenze von 10.000,00 €, bei 
wiederkehrenden Leistungen von monatlich 1.000,00 €, halten. Ist dem Abschluss eines Ver-
trages eine Ausschreibung vorangegangen und der Zuschlag nach Maßgabe der Verdingungs-
ordnung für Leistungen oder der Verdingungsordnung für Bauleistungen oder der Verdin-
gungsordnung für freiberufliche Leistungen erteilt worden, so ist der Vertrag ohne  
Genehmigung des Amtsausschusses rechtsverbindlich, wenn er sich innerhalb einer Wert-
grenze von 25.000,00 €, bei wiederkehrenden Leistungen von monatlich 2.500,00 € hält. 

§ 14 
Verpflichtungserklärungen 

Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 25.000,00 €, bei wiederkehrenden  
Leistungen monatlich 2.500,00 €, nicht übersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie nicht 
den Formvorschriften des § 17 Abs. 2 und 3 AO entsprechen. 
Satz 1 gilt entsprechend für Ernennungsurkunden von Beamtinnen und Beamten bis ein-
schließlich Besoldungsgruppe A 8, für Arbeitsverträge mit Angestellten bis einschl. Vergü-
tungsgruppe V c sowie für Arbeitsverträge mit Arbeiterinnen und Arbeitern. 
 
 

§ 15 
Veröffentlichungen 

(1) Satzungen und Verordnungen des Amtes werden im amtlichen Bekanntmachungsblatt 
des Amtes Eggebek und der Gemeinden Eggebek, Janneby, Jerrishoe, Jörl, Langstedt, Solle-
rup, Süderhackstedt und Wanderup veröffentlicht. Es führt die Bezeichnung „Mitteilungsblatt 
Amt Eggebek“, erscheint jeden Freitag, sofern Veröffentlichungen vorliegen, und ist zu fol-
genden Bezugsbedingungen erhältlich. 
Abonnement: ¼ -jährlich gegen Erstattung der Portokosten, zahlbar im voraus; 
  per Newsletter (elektronische Post) kostenfrei. 
 
Einzelbezug: durch Abholung bei der Amtsverwaltung,24852 Eggebek, Hauptstraße 2, kos-
tenfrei; 
  per Post gegen eine Gebühr von 2,00 € je Ausgabe. 
 
Fällt der Erscheinungstag auf einen Feiertag, so erscheint das Mitteilungsblatt an dem davor 
liegenden Werktag. 
 
Erscheint eine zusätzliche Ausgabe, so wird auf das Erscheinen und den Inhalt des amtlichen 
Teils im „Flensburger Tageblatt“ hingewiesen.  
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§ 16 
Inkrafttreten 

Die 2. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Die Genehmigung nach § 24 a der Amtsordnung in Verbindung mit § 4 Abs. 1 der Gemein-
deordnung wurde durch Verfügung des Landrates des Kreises Schleswig-Flensburg vom 
30.07.2008 erteilt. 
 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekanntzumachen. 
 
 
Eggebek, den 15.08.2008 
 
        AMT  EGGEBEK 
         

gez. Edgar Paulsen 
Amtsvorsteher    


